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Arbeitsplatz gleich Arbeitsplatz?

Am 02.11.2016 beschloss das Bun-
deskabinett die Änderung der Ar-
beitsstättenverordnung. Die ge-

änderte Verordnung wurde am gleichen 
Tag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
und tritt somit am 3. Dezember 2016 in 
Kraft. 
Am folgenreichsten ist wohl die Erwei-
terung des Begriffes „Arbeitsplatz“. Bis-
her waren Arbeitsplätze Bereiche von 
Arbeitsstätten, in denen sich die Be-
schäftigten bei der von ihnen auszuü-
benden Tätigkeit regelmäßig über einen 
längeren Zeitraum oder im Verlauf der 
täglichen Arbeit nicht nur kurzfristig auf-
halten mussten. Nun sind Arbeitsplätze 
Bereiche, in denen Beschäftigte im Rah-
men ihrer Arbeit tätig sind. Dies wird 
viele Fragen aufwerfen – wir dürfen ge-
spannt sein. Auch macht die Ausweitung 
des Begriffs eine Durchsicht - und ggf. 
Anpassung - aller „Technischen Regeln 
für Arbeitsstätten“ (ASR) notwendig. 
Für den Berufsstand ist wichtig zu wis-

sen, dass es grundsätzlich Pflicht der 
Arbeitgeber ist, frühzeitig präzise Anfor-
derungen, die an eine Arbeitsstätte ge-
stellt werden, als Planungsvorgaben zu 
formulieren. Das Arbeitsstättenrecht ist 
Teil der Sozialgesetzgebung. Mit diesem 
Bundesrecht und dem Bauordnungsrecht 
der Länder stehen sich zwei Rechtsge-
biete gegenüber, die sich zwar im Ob-
jekt überlagern, sich jedoch hinsichtlich 
der Verantwortlichkeit unterscheiden. 
Klarstellend ist nun in der neuen ArbStättV 
formuliert: „Anforderungen in anderen 
Rechtsvorschriften, insbesondere im Bau-
ordnungsrecht der Länder, gelten vor-
rangig, soweit sie über die Anforderun-
gen dieser Verordnung (Anm. ArbStättV) 
hinausgehen.“  nnnHei

muss/darf nicht Anforderungen, die in jedem Fall zu 
erfüllen sind und von denen keine 
Abweichung erlaubt ist

sollte / sollte nicht  Empfehlungen, die einen Rat oder 
eine Anleitung geben und im Sinne 
des Regelwerks eine ausgesuchte 
zweckmäßige Lösung anbieten

darf / braucht nicht  Beschreibung einer Zulässigkeit
kann / kann nicht  Ausdrücken einer Möglichkeit oder 

eines Vermögens

Und dann wäre da noch „sollen“:  Nach Auskunft des DINs 
darf „sollen“ nicht verwendet werden, da es zu Unklarheiten 
führt …
Alles klar? „Ihnen fehlen die Worte? Wir haben sie!“ ver-
spricht das DIN unter: www.din.de/de/service-fuer-an-
wender/terminologie. nnnHei 

„Mögen hätten wir schon wollen...“
oder: DINisch-Deutsch 
für Anfänger 

Selbstverständlich hat das DIN auch sich selbst ge-
normt, in der DIN 820. Und ohne den dortigen An-
hang H, Teil 2 geht es gar nicht, denn dort werden 

die Geheimnisse um die „Verbformen zur Formulierung von 
Festlegungen“ dechiffriert, die da wären: muss/darf nicht, 
sollte/sollte nicht, darf/braucht nicht, kann/kann nicht. 
Also: was bedeutet nun was? 

Den Verordnungstext sowie weitere In
formationen finden Sie unter:
www.byak.de/start/architektur/nor
mungundinnovation/normung/neues
ausdernormung.

DINisch-Deutsch für Fortgeschrittene
Niedrige bzw. barrierefreie Zugänge: Besondere Maßnahmen, Sonderlösungen = Sonderkonstruktion?

Derzeit werden die Abdichtungsnormen über-
arbeitet – versprochen: hierzu bald mehr. Eins 
sei schon jetzt verraten: Der Anwendungsbe-

reich der künftigen DIN 18531 „Dachabdichtungen“ 
wird nicht nur wie bisher ungenutzte Dachflächen 
umfassen, sondern sich nun auch der genutzten Dä-
cher annehmen. 
Ein spannender Aspekt hierbei ist die Abdichtung 
niedriger bzw. barrierefreier Zugänge. „Eine Verrin-
gerung der Anschlusshöhe (Anm. von den alt be-
kannten 0,15 m) auf mindestens 0,05 m ist nur mög-
lich, wenn besondere Maßnahmen vorgenommen 
werden“, liest man in E DIN 18531-5, 6.4.6 (2). Und 
unter Absatz 3 wird weiter ausgeführt: „Barrierefreie, 

niveaugleiche Übergänge oder Übergänge mit einer 
zulässigen Schwellenhöhe von ≤ 0,02 m sind abdich-
tungstechnische Sonderlösungen“. 
Was bedeutet “Besondere Maßnahme“, „Sonderlö-
sung“? Indiziert dies, dass es sich in diesen Fällen 
um Sonderkonstruktionen handelt? Also Konstrukti-
onen, die einer gesonderten Vereinbarung mit dem 
Bauherrn bedürfen? Eine Nachfrage beim DIN bestä-
tigt den Verdacht: Lösungen für beide Fälle finden 
sich außerhalb der Norm. Also Achtung! Immer mit 
dem Bauherrn festlegen. Übrigens: die brennende 
Frage, wie der Bereich zwischen 0,02 m und 0,05 m 
zu sehen ist, ist Gegenstand unserer weiteren Inves-
tigationen!  nnnHei

 


